
Das neue Arbeitslosengeld II
(ALG II)

Worauf kommt 
es jetzt an? 
Tipps, die bares Geld 
wert sein können

DGB.
Wir sind für die Menschen da.

Antrag auf Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB

Der Mitgliedsbeitrag beträgt ein Prozent des Bruttoeinkommens. Stark vergünstigte Beiträge gibt 
es für Studierende, Arbeitslose und Rentner. 
Weitere Infos unter: www.dgb.de/service/mitglied_werden

Ausfüllen, unterschreiben und an DGB-Bundesvorstand, 
Jörg-Peter Ludwig, Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin schicken.

Name

Vorname

Straße / Haus-Nr.

PLZ / Wohnort

Geburtsdatum

Nationalität Geschlecht

Telefon

E-Mail

Beschäftigung bei

Beruf

Beruflicher Status
 

Arbeiter/in  Angestellte/r  Beamtin/Beamter
Auszubildende/r  Student/in  Sonstiges

Monatl. Bruttoeinkommen

Geldinstitut                                                                                                                    

Konto-Nr.
                                                                                                                                      
Bankleitzahl
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                      
Datum / Unterschrift 

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben einschließlich eventueller 
Änderungen und Ergänzungen zur Erledigung aller im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft 
stehenden Aufgaben, insbesondere der Mitgliederbestandsverwaltung, der Mitgliederinformation 
sowie des Beitragsabzuges im erforderlichen Umfang – auch durch Datenträgeraustausch – mit 
Hilfe von Computern (automatisiert) verarbeitet und genutzt werden können.

Ich bevollmächtige nebenstehend angekreuzte Gewerkschaft, meinen satzungsgemäßen Beitrag 
bei Fälligkeit von meinem oben angegebenen Konto per Lastschrift abzubuchen. Sollte mein Konto 
die erforderliche Deckung nicht ausweisen, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine 
Einlöseverpflichtung. Die vorstehende Einverständniserklärung sowie die Lastschriftbevollmächtigung 
kann ich nur gegenüber der oben genannten Gewerkschaft widerrufen.

Datum / Unterschrift 



wer bisher Arbeitslosenhilfe bezogen hat und von Januar 2005 an das 
so genannte Arbeitslosengeld II (ALG II) erhält, muss oftmals mit Kürzun-
gen, oder sogar mit der völligen Einstellung von Leistungen rechnen. Wer 
jetzt gut informiert ist und zeitig handelt, kann unter Umständen noch 
vorbeugen.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Ihr DGB – Ein Bund aus acht starken Partnern

Gewerkschaften sind eine starke, von Parteien unabhängige Gemeinschaft. Wir sind nur unseren Mitgliedern 
verpflichtet: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Arbeitslosen und ihren Familien. Zusammen zählen wir 
7,4 Millionen Mitglieder. Je stärker die Gewerkschaften sind, um so besser können Sie Ihre Interessen durchsetzen: 
im Betrieb, im Unternehmen und in der Politik.

Wer Mitglied einer DGB-Gewerkschaft ist, kann selbstverständlich auch als Arbeitsloser in der Organisation 
bleiben. Wer keine Arbeit hat, zahlt nur einen geringen Beitrag. In Einzelfällen besteht auch die Möglichkeit, 
die Beitragszahlung bei Bezug von Arbeitslosen- oder Sozialhilfe ruhen zu lassen. Arbeitslose Gewerkschafts-
mitglieder haben die gleichen Rechte wie ihre beschäftigten Kolleginnen und Kollegen. Sie erhalten – nach der 
Bewilligung eines entsprechenden Antrags – kostenlosen Rechtsschutz, beispielsweise wenn es Probleme mit 
der Arbeitslosenunterstützung gibt. Voraussetzung ist allerdings, dass vor Beginn des Rechtsstreits schon über 
einen gewissen Zeitraum (in der Regel drei Monate) Beiträge gezahlt wurden. Beratungsangebote der Gewerk-
schaften können dagegen vom ersten Tage der Mitgliedschaft an unentgeltlich genutzt werden.
Einige Gewerkschaften bieten auch arbeitslosen Nicht-Mitgliedern die Möglichkeit zum Beitritt. Dies ist in den 
Satzungen der DGB-Mitgliedsgewerkschaften unterschiedlich geregelt. Überall wird jedoch vorausgesetzt, dass 
sich Erwerbslose an die Gewerkschaft wenden, in deren beruflichem Organisationsbereich sie arbeiten wollen 
und/oder eine entsprechende Ausbildung haben.
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Aktuelle Materialien und Ratgeber des DGB für Arbeitslose

• Arbeitslosenhilfe gibt es nur bis Ende 2004 – und was dann? Das neue Arbeitslosengeld II, 
8 Seiten, Juli 2004, (DIN-A5*)

• Hartz IV, Teil 1:  Antrag auf ALG II, Tipps und Hinweise, 16 Seiten, Juli 2004, (DIN-A4*),
• Agentur für Arbeit: Neuer Name- Neue Regeln, 

Übersicht zu Hartz I-IV, 34 Seiten, Juni 2004, (DIN-A5*)
• 50plus – was nun? Wege in den Job, 52 Seiten, Juni 2004, 2 € plus Versandkosten, (DIN-A5**)
• 111 Tipps für Arbeitslose, Bund-Verlag, 255 Seiten, Stand 01.07.2003, ISBN 3-7663-3528-6

zu beziehen über den Buchhandel zum Preis von 9,90 €
• 111 Tipps zu Sozialleistungen, Bund-Verlag, 185 Seiten, Stand Sept. 2003, ISBN 3-7663-3455-7 

zu beziehen über den Buchhandel zum Preis von 9,90 €

* Einzelexemplare bei den DGB-Regionalbüros erhältlich. Kostenlose Zusendung bei Einsendung eines adressierten und als 
Büchersendung frankierten Freiumschlags: (0,77 €), an: 

  DGB-Bundesvorstand, Abteilung Arbeitsmarktpolitik, 
  Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin

** Bestellungen über Toennes-Druck-und Medien GmbH
  Fax 0211-9200838

Wichtige Internet-Adressen für Arbeitslose:

www.dgb.de www.bundesagentur.de www.erwerbslos.de
www.arbeitnehmerkammer.de www.tacheles-sozialhilfe.de



Lassen Sie sich nicht zu einer übereilten Abgabe des ALG II-Antrags 
drängen. Ihnen entstehen keine finanziellen Nachteile, wenn Sie den 
Antrag im Laufe dieses Jahres einreichen. Wenn Sie ALG II im 
Januar oder noch später beantragen könnten Ihnen Nachteile entste-
hen, weil kein Anspruch auf Leistungen vor Antragstellung besteht. Ihr 
Wunsch, möglichst frühzeitig über die neue Leistungshöhe informiert zu 
sein, ist verständlich. Dennoch sollten Sie sich vor der Antragsabgabe 
eingehend informieren. Dies gilt umso mehr, da einige rechtliche Fragen 
noch offen sind, beispielsweise die Rechtsverordnung des Bundes zur 
Anrechnung von Einkommen und Vermögen.
Sofern Sie von der Arbeitsagentur bzw. Kommune bereits einen Termin 
zur Abgabe der Unterlagen haben, bitten Sie gegebenenfalls um eine 
Verschiebung. Wenn Sie bei uns Mitglied sind, stehen Ihnen die Gewerk-
schaften – wenn nötig – mit Rechtsschutz zur Seite. Nicht-Mitglieder 
können sich auch an gewerkschaftliche Arbeitsloseninitiativen und Wohl-
fahrtsverbände wenden (Adressen: www.erwerblos.de). 

ALG II ist keine individuelle Leistung, wie die Arbeitslosenhilfe, sondern 
wird für Ehe- oder Lebenspartner und minderjährige Kinder gezahlt, die 
gemeinsam in einem Haushalt leben, vorausgesetzt, das gemeinsame 
Einkommen und Vermögen reicht nicht aus. Von sonstigen Verwandten 
und Verschwägerten, die im Haushalt leben, „erwartet“ das Gesetz 
grundsätzlich, dass sie für ihre Angehörigen aufkommen.

Doch es gibt auch Ausnahmen: 
Zum einen werden Ehepartner, die vor einer Scheidung stehen, nicht 
mehr als Ehepaar behandelt, wenn sie in der gemeinsamen Wohnung 
getrennt leben und wirtschaften. Zum anderen ist nicht jedes Paar eine 
„eheähnliche Gemeinschaft.“ Laut höchstrichterlicher Rechtsprechung 
gilt dies nur, wenn eine Partnerschaft auf Dauer angelegt und so eng ist, 
dass von den Partnern ein gegenseitiges Einstehen in Notfällen erwartet 
werden kann. Außerdem müssen die Partner zusammenleben.

Sie sollten unter dem Punkt III „Persönliche Verhältnisse“ im ALG II-Antrag 
nur Personen eintragen, bei denen klar ist, dass sie mit Ihnen gemeinsam 
wohnen und wirtschaften. Wenn Sie mit Verwandten oder Verschwägerten 
nur die Wohnung teilen, aber nicht gemeinsam „aus einem Topf“ wirt-
schaften, sollten Sie dies klar zum Ausdruck bringen, am besten schriftlich 
auf einem Extrablatt.
Liegt eine Haushaltsgemeinschaft vor – zum Beispiel mit einem gut ver-
dienenden volljährigem Kind – kann die gesetzliche Vermutung, das Kind 
leiste Unterhalt, durch eine Erklärung widerlegt werden. 
Klassische Wohngemeinschaften sind keine Haushaltsgemeinschaften. 
Individuelle Miet- oder Untermietverträge sind eine gute Möglichkeit 
zu belegen , dass man lediglich die Wohnung teilt ohne gemeinsam zu 
wirtschaften.

Tipp 1: 
Erst Informationen sammeln, 
dann den Antrag stellen!

Tipp 2: 
Persönliche Verhältnisse 
klären

3

Alle Anlageformen der so genannten Riester-Rente bleiben anrechnungs-
frei. Sie sind zusätzlich zu dem allgemeinen Freibetrag für die Altersvor-
sorge geschützt, so weit ihre Höhe nicht über dem staatlich geförderten 
Umfang liegt. Das heißt, Sie können - wenn Sie außer ALG II noch eige-
nes Einkommen haben - während des Bezugs von ALG II den Mindest-
eigenbeitrag zur „Riester-Rente“ leisten und diesen Betrag von Ihrem 
Einkommen voll absetzen.
Wenn Sie sich für eine „Riester-Rente“ entscheiden, lassen Sie sich 
beraten, bis zu welcher Höhe Sie Beiträge leisten können, die in Ihrem 
konkreten Fall noch unter die Förderung fallen.

Im Jahr 2004 sind Beiträge bis zu zwei Prozent des beitragspflichtigen 
Erwerbseinkommens des Vorjahres abzüglich der Förderbeträge möglich. 
Wenn Sie vor der Arbeitslosigkeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt 
waren, können Sie während des ALG II-Bezuges eine staatliche Förde-
rung erhalten, wenn Sie den Sockelbetrag von 60 € pro Jahr aufbringen.

Für Lebensversicherungen, die ausgezahlt werden können, bevor Sie 65 
Jahre alt sind, gibt es keinen besonderen Altersversorgungsfreibetrag. Im 
Rahmen des besonderen Freibetrages sind sie erst geschützt, wenn eine 
Verwertung vor Beginn des gesetzlichen Renteneintrittsalters unmöglich 
ist. Anderslautende Verträge können noch umgeschrieben werden. Sie 
haben ein Anrecht auf eine Änderung Ihrer Versicherungspolice. Diese 
Änderung muss jedoch vorgenommen werden, bevor Sie ALG II beantragen. 

Seit 2003 gibt es für Empfänger von Arbeitslosenhilfe eine verschärfte 
Prüfung der Vermögensverhältnisse. Sollten Sie derzeit weder Arbeitslosen- 
noch Sozialhilfe erhalten, lohnt sich eine neuerliche Prüfung. Denn bis 
Ende dieses Jahres sind Anträge auf Arbeitslosenhilfe hinsichtlich des 
Altersvorsorgevermögens schlechter gestellt als in den kommenden Jahren, 
in denen der Freibetrag für die Altersvorsorge neu eingeräumt wird. 
Möglicherweise könnten Sie im neuen Jahr doch Leistungen erhalten.

Nach dem Gesetz muss der Arbeitgeber den Verdienst von Mitgliedern 
ihres Haushalts auf der Rückseite des Antrags bescheinigen. DGB und 
Datenschützer haben kritisiert, dass Arbeitgeber damit Kenntnis von 
schützenswerten Sozialdaten erhalten und dies für die Betroffenen zu 
Nachteilen führen kann. Empfehlenswert ist daher, die Lohn- oder 
Gehaltsbescheinigung vor dem Ausfüllen des Antrags einzuholen oder 
dafür einen zusätzlichen Vordruck zu besorgen. Nachdem die Bundes-
agentur für Arbeit auf die Kritik reagiert hat, kann alternativ unter 
www.arbeitsagentur.de ein neues Formular heruntergeladen werden.

Tipp 6: 
Riester-Rente und 
Lebensversicherung prüfen!

Tipp 7: 
Neuer Antrag für 
Nichtleistungsempfänger 
kann sich lohnen

Tipp 8: 
Verdienstbescheinigung vor 
Antragstellung einholen
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Tipp 4: 
Wohngeld kann den 
befristeten Zuschlag erhöhen

Arbeitslose, die innerhalb von zwei Jahren nach Auslaufen des Bezugs der 
Versicherungsleistung Arbeitslosengeld zum ALG II überwechseln, erhalten 
für maximal zwei Jahre einen Zuschlag. Er beträgt im ersten Jahr zwei 
Drittel der Differenz zwischen dem zuletzt bezogenen Arbeitslosengeld 
(zuzüglich Wohngeld) und dem neuen ALG II - maximal jedoch für allein 
Stehende 160 €, mit Partner 320 € und für jedes minderjährige Kind 
maximal 60 €. Im zweiten Jahr wird der Zuschlag halbiert.
Um die Dauer des Übergangszuschlags von zwei Jahren voll auszu-
schöpfen, können Sie den Anspruch auf Arbeitslosengeld bis zum 
31. Dezember 2004 oder darüber hinaus unterbrechen. Eine solche 
„Pause“ verschiebt den Anspruch nach hinten und Sie erhalten den Zu-
schlag länger, denn der Zuschlag wird nur zwei Jahre gezahlt, beginnend 
unmittelbar nach Auslaufen des Arbeitslosengeldes.

Sie können den Bezug des Arbeitslosengeldes ohne Nachteile unter-
brechen, wenn Sie sich als Arbeitsloser abmelden und eine (befristete) 
Tätigkeit aufnehmen oder wenn Sie sich aus einem wichtigen Grund bei 
der Arbeitsagentur abmelden. Für Arbeitslose, die vorübergehend einen 
schlechter bezahlten Job annehmen, gibt es einen zweijährigen Bestands-
schutz. Das heißt, bei erneuter Arbeitslosigkeit erhalten Sie Ihr Arbeits-
losengeld für die noch verbleibende Bezugsdauer in der vormaligen 
Höhe. Wichtige Gründe können zum Beispiel sein: Pflege kranker Ange-
höriger, Bildungszeiten oder auch der Versuch, sich selbstständig zu ma-
chen. Für Existenzgründer zahlt die Arbeitsagentur sogar einen Zuschuss: 
Überbrückungsgeld für sechs Monate oder Förderung als „Ich-AG“ mit 
gestaffeltem Zuschuss, längstens für drei Jahre. Anders als beim 
Überbrückungsgeld ist bei der „Ich-AG“ bisher noch kein Geschäftsplan 
erforderlich. Trotzdem sollten Sie natürlich beachten, dass jeder Versuch, 
sich selbstständig zu machen, auch mit persönlichen finanziellen Risiken 
verbunden ist. 

Beispiel: Herr A. hat Glück im Unglück. Kurz bevor sein Arbeitslosen-
geld am 31. August 2004 ausläuft, findet er für vier Monate einen befris-
teten Job. Selbst wenn er anschließend wieder arbeitslos wird und auf 
das niedrigere Arbeitslosengeld angewiesen ist, beginnt die Frist für den 
zweijährigen Zuschlag nicht am 1. September, sondern erst im Januar 
2005. Der monatliche Zuschlag von bis zu 440 € im ersten Jahr für eine 
vierköpfige Familie steht voll zur Verfügung, während ohne Unterbrechung 
der Arbeitslosigkeit bereits die ersten vier zuschlagsfähigen Monate ver-
loren wären.

Für die Berechnung des Zuschlages ist auch das Wohngeld von Bedeu-
tung. Nur tatsächlich erhaltenes Wohngeld fließt in die Berechnung des 
Zuschlages zum Arbeitslosengeld II ein. Wenn Sie derzeit die Versicherungs-
leistung Arbeitslosengeld erhalten und bisher kein Wohngeld beantragt 
haben, sollten Sie dies noch vor Antragstellung zum Arbeitslosengeld II 
nachholen.

Tipp 3: 
Alternativen vor 
Auslaufen des Arbeitslosen-
geldes prüfen!
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Arbeitslosengeld II Empfänger erhalten zwar kein Wohngeld, da die kom-
pletten Unterkunftskosten bereits bei der Leistungsgewährung berück-
sichtigt sind, aber durch Einrechnen des Wohngeldes vergrößert sich der 
Abstand zwischen dem Gesamteinkommen während des ALG I und ALG 
II Bezuges. Maximal zwei Drittel dieses Unterschiedes werden durch den 
befristeten Zuschlag ausgeglichen.

ALG II erhält nur, wer kein Vermögen oberhalb des so genannten 
Schonvermögens (Freibeträge) hat.  Entscheidend sind Ihre Vermögens-
verhältnisse von Januar 2005 an. Wird der Ihnen zustehende Freibetrag 
überschritten, können Sie bis dahin notwendige Anschaffungen – unter 
Berücksichtigung der Ihnen beim ALG II-Bezug zustehenden Frei-
beträge – tätigen. Auch die Tilgung vorhandener Schulden – wie Lea-
singraten oder Hypotheken - ist überlegenswert. Bei der Prüfung Ihrer 
Vermögensverhältnisse können im Regelfall Vermögen und Schulden 
nicht miteinander verrechnet werden – mit Ausnahme von Schulden auf 
Ihr selbstgenutztes Wohneigentum. 

Arbeitslose oder ihre Partner, die vor dem Erwerb eines Hausgrundstücks 
stehen, sollten beachten, dass das dafür angesparte Vermögen nach Be-
ginn des ALG II-Bezugs (mit Ausnahme des oben genannten Grundfrei-
betrags) nicht geschützt ist. Es sei denn, es handelt sich um behinderte 
oder pflegebedürftige Menschen. Bereits erworbenes und selbst genutz-
tes Wohneigentum ist jedoch in angemessenem Umfang geschützt. In 
diesem Fall werden auch Kreditzinsen, nicht aber die Tilgung, übernom-
men. Die selbstgenutzte Wohnung ist vor dem staatlichen Zugriff besser 
gesichert als die private Altersvorsorge mit einer Lebensversicherung.

1. Grundfreibetrag 200 € je Lebensjahr bis max. 13.000 € pro Partner  
 

(Übergangsregelung für vor dem 01.01.1948 Geborene: 

520 € je Lebensjahr bis max. 33.800 €

Ehepaar (40 u. 45 Jahre) mit 
einem Kind:

200 x 40 = 8.000 €
200 x 45 = 9.000 €

2. Vermögen der „Riester Rente“ (keine Anrechnung, wenn Anlagebe-
trag nicht höher ist als vom Staat gefördert wird)

3. Altersversorgungsansprüche, die laut Versicherungsvertrag nicht vor 
dem Eintritt in den Ruhestand verwertet werden können, bis 200 € 
pro Lebensjahr, maximal je 13.000 € pro Partner

200 x 40 = 8.000 €
200 x 45 = 9.000 €

Freibetrag für notwendige Anschaffungen 750 € pro Haushaltsan-
gehörigen

750 x 3 = 2.250 €

Summe maximaler Freibetrag (für das Beispiel), 
plus Vermögen aus „Riester-Rente“

36.250 €

Tipp 5: 
Wie lässt sich „Vermögen“ 
retten?
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Beispiel:


